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S i t z u n g s v o r l a g e  Wahlperiode / Vorlagen-Nr.: 
 

2014-2020 SV 0707 

Datum: 
03.03.2017 

Status:  
öffentlich  

Beratungsfolge: Haupt- und Finanzausschuss 
Rat der Stadt Übach-Palenberg 

Federführende Stelle: Steuerungsstelle Recht und Beratung 
 

Bestellung eines Vertreters der Stadt Übach-Palenberg in die 
Gesellschafterversammlung der Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie 
Übach-Palenberg GmbH 
 
 

Beschlussempfehlung: 
 

1. Als Vertreter/in wird folgende Person in die Gesellschafterversammlung der 
Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie Übach-Palenberg GmbH be-
stellt: 

 
2. Als persönliche/r Vertreter/in für die unter Nummer 1 bestellte Person wird 

Herr/ Frau … in die Gesellschafterversammlung der Carolus-Magnus-Centrum 
für Umwelttechnologie Übach-Palenberg GmbH bestellt: 

 
 
Begründung: 
 

Der Stadtverordnete Heiner Weißborn hat sein Ratsmandat mit Ablauf des 28.02.2017 nie-
dergelegt. 
 
Gemäß § 9 Abs. 12 des Gesellschaftsvertrages der Carolus-Magnus-Centrum für Umwelt-
technologie Übach-Palenberg GmbH erlischt hiermit seine Funktion als Mitglied in der Ge-
sellschafterversammlung. 
 
Für die restliche Amtszeit hat der Rat der Stadt Übach-Palenberg ein neues Mitglied der 
Gesellschafterversammlung zu bestellen. 
 
Gemäß § 9 Abs. 7 des Gesellschaftsvertrages erhält jedes Mitglied der Gesellschafterver-
sammlung einen persönlichen Vertreter, der im Fall der Verhinderung des ordentlichen Mit-
gliedes an der Gesellschafterversammlung teilnimmt. Für den ausgeschiedenen Stadtver-
ordneten Weißborn hatte der Rat seinerzeit den Stadtverordneten Pickartz als persönlichen 
Vertreter bestellt. 
 
 



  

 

Da  der Gesellschaftsvertrag ausdrücklich von einem persönlichen Vertreter spricht, ist die 
Verwaltung der Auffassung, dass sich die seinerzeit erfolgte Bestellung als Vertreter für 
Stadtverordneten Weißborn nicht automatisch bei Neubesetzung überträgt. Insoweit ergibt 
sich aus Sicht der Verwaltung die Notwendigkeit, für das neu zu bestellende Mitglied gleich-
sam einen neuen persönlichen Vertreter zu benennen. 
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